
selbständiges Beweisverfahren 



bei rechtlichem Interesse, 
wenn die Feststellung der 

Vermeidung eines Rechtsstreits 
dienen kann 

selbständiges Beweisverfahren Zulässigkeit

§ 485 II ZPO



selbständiges Beweisverfahren Zulässigkeit

Beschluss

unanfechtbar

Beweisverfahren per 
Beschluss abgewiesen

sofortige 
Beschwerde 



AG, in dessen Bezirk sich:

selbständiges Beweisverfahren Zuständigkeit 

Gericht, das für die 
Hauptsache 

zuständig 
ist bzw. 

wäre 

bei dringender Gefahr 

die zu vernehmende Person 
aufhält oder 

der sich in Augenschein zu 
nehmender Gegenstand 
befindet



selbständiges Beweisverfahren 

Beweis-
aufnahme

hemmt die kurze Verjährung der 
Gewährleistungsansprüche 



selbständiges Beweisverfahren 

Rechtsstreit 
nicht anhängig

auf Anordnung des Gerichts 

innerhalb einer 
bestimmten Frist 

Klage erheben 



Antragsteller muss 
die entstandenen 

Kosten des 
Gegners tragen 

selbständiges Beweisverfahren 

sofortige Beschwerde 



selbständiges Beweisverfahren 

Vorschuss-
kosten-
pflicht  

Registerzeichen
H

Kosten und Registrierung

Vorschuss für SV und Zeugen



selbständiges Beweisverfahren 

Rechtsstreit 
anhängig 

H-Sache als Beiakte 

KV-Nr. 1210 /1211 + 
KV-Nr. 1610

KV-Nr. 1610 

kein Rechtsstreit
anhängig 

H-Sache 

SKR



selbständiges Beweisverfahren 

Ergebnis der 
Beweis-

aufnahme
Prozess



selbständiges Beweisverfahren 
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